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 Beschlussempfehlung und Bericht
 des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

 a)  zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
 – Drucksache 17/136 Nr. A.35 –

 Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Übertragung besonderer
 Aufgaben im Zusammenhang mit der Funktionsweise des Europäischen
 Ausschusses für Systemrisiken auf die Europäische Zentralbank
 (inkl. 13648/09, 13652/09 13653/09 13654/09 und 13658/09)
 KOM(2009) 500 endg.; Ratsdok. 13645/09*)

 b)  zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
 – Drucksache 17/136 Nr. A.36 –

 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
 über  die  gemeinschaftliche  Finanzaufsicht  auf  Makroebene  und  zur  Einsetzung
 eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (inkl. 13645/09, 13652/09,
 13653/09, 13654/09, 13658/09)
 KOM(2009) 499 endg.; Ratsdok. 13648/09*)

 c)  zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
 – Drucksache 17/136 Nr. A.37 –

 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
 zur Einrichtung einer Europäischen Bankaufsichtsbehörde (inkl. 13648/09,
 13645/09, 13653/09, 13654/09, 13658/09)
 KOM(2009) 501 endg.; Ratsdok. 13652/09*)

 *)  Aus  Kostengründen  wurden  die  Ratsdokumente  nicht  abgedruckt.  Sie  sind  als  Anlage  der  Drucksache  17/509  auf  der  Internetseite  des  Deutschen

 Bundestages abrufbar.
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d)  zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
 – Drucksache 17/136 Nr. A.38 –

 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
 Rates zur Einrichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde für das
 Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (inkl. 13648/09,
 13645/09, 13652/09, 13654/09, 13658/09
 KOM(2009) 502 endg.; Ratsdok. 13653/09*)

 e)  zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
 – Drucksache 17/136 Nr. A.39 –

 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
 zur Einrichtung einer Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. 13648/
 09, 13645/09, 13652/09, 13653/09 und 13658/09)
 KOM(2009) 503 endg.; Ratsdok. 13654/09*)

 f)  zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
 – Drucksache 17/136 Nr. A.40 –

 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen – Zusammenfassung der
 Folgenabschätzung (inkl. 13648/09, 13645/09, 13652/09, 13653/09, 13654/09)
 SEK(2009) 1235 endg.; Ratsdok. 13658/09*)

 g)  zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
 – Drucksache 17/178 Nr. A.10 –

 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
 zur Änderung der Richtlinien 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG,
 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG
 und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen
 Bankaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das
 Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und der
 Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Text von Bedeutung für den EWR)
 KOM(2009) 576 endg.; Ratsdok. 15093/09*)

 *)  Aus  Kostengründen  wurden  die  Ratsdokumente  nicht  abgedruckt.  Sie  sind  als  Anlage  der  Drucksache  17/509  auf  der  Internetseite  des  Deutschen

 Bundestages  abrufbar.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/509
A.  Problem

 Die  globale  Finanzkrise  hat  erhebliche  Schwachstellen  bei  der  Beaufsichtigung
 des  Finanzdienstleistungsbereichs  offenbart.  Mit  den  in  Europa  bestehenden
 Aufsichtsstrukturen  konnten  die  Verwerfungen  auf  den  Finanzmärkten  weder
 verhindert  noch  beigelegt  werden.  Die  Europäische  Kommission  hatte  vor  die-
 sem  Hintergrund  im  November  2008  die  de  Larosière-Gruppe  eingesetzt  und  mit
 der  Ausarbeitung  von  Empfehlungen  für  eine  Verbesserung  der  europäischen
 Regulierungs-  und  Aufsichtsstruktur  beauftragt.  Auf  der  Grundlage  des  Schluss-
 berichts  der  Arbeitsgruppe  haben  Europäische  Kommission,  ECOFIN-Rat  und
 schließlich  am  18.  bis  19.  Juni  2009  der  Europäische  Rat  in  Brüssel  vereinbart,
 veränderte  Strukturen  für  die  Finanzaufsicht  innerhalb  der  Europäischen  Union
 zu schaffen.

 B.  Lösung

 Zu den Buchstaben a bis g

 Mit  den  Legislativvorschlägen  sowie  dem  Arbeitsdokument  ist  beabsichtigt,
 zum  einen  den  Europäischen  Ausschuss  für  Systemrisiken  (ESRB)  sowie  zum
 anderen  ein  aus  den  nationalen  Aufsehern  bestehendes  Aufsichtsnetzwerk  zu
 schaffen.  Der  Europäische  Ausschuss  für  Systemrisiken  soll  die  Stabilität  des
 gesamten  Finanzsystems  überwachen  und  damit  eine  sog.  makroprudentielle
 Aufsicht  ausführen.  Er  kann  Risikowarnungen  aussprechen,  Empfehlungen  zur
 Beseitigung  der  Risiken  abgeben  und  deren  Umsetzung  überwachen.  Daneben
 soll  das  Aufsichtsnetzwerk  der  nationalen  Aufsichtsbehörden  im  Banken-,  Ver-
 sicherungs-  und  Wertpapierbereich  über  drei  europäischen  Aufsichtsbehörden
 eingerichtet  werden,  die  die  Koordinierung  und  Kooperation  der  nationalen
 Aufseher  auf  europäischer  Ebene  verbessern.  Die  tägliche  Aufsicht  verbleibt  bei
 den  nationalen  Aufsehern.  Die  EU-Aufsichtsbehörden  sollen  vornehmlich  har-
 monisierende  Aufgaben  wahrnehmen,  wobei  in  Krisenfällen,  bei  Verletzung  von
 EU-Recht  und  bei  Streitigkeiten  zwischen  nationalen  Aufsehern  der  Erlass  bin-
 dender Entscheidungen ermöglicht werden soll.

 Kenntnisnahme  der  Vorlagen  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  CDU/
 CSU,  SPD,  FDP  und  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Kosten

 Kosten wurden im Ausschuss nicht erörtert.

 E.  Bürokratiekosten

 Informationspflichten wurden im Ausschuss nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 a)  die  Unterrichtung  durch  die  Bundesregierung  auf  Drucksache  17/136  Nr.  A.35

 b)  die  Unterrichtung  durch  die  Bundesregierung  auf  Drucksache  17/136  Nr.  A.36

 c)  die  Unterrichtung  durch  die  Bundesregierung  auf  Drucksache  17/136  Nr.  A.37

 d)  die  Unterrichtung  durch  die  Bundesregierung  auf  Drucksache  17/136  Nr.  A.38

 e)  die  Unterrichtung  durch  die  Bundesregierung  auf  Drucksache  17/136  Nr.  A.39

 f)  die  Unterrichtung  durch  die  Bundesregierung  auf  Drucksache  17/136  Nr.  A.40

 g)  die  Unterrichtung  durch  die  Bundesregierung  auf  Drucksache  17/178  Nr.  A.10

 zur  Kenntnis  zu  nehmen  und  die  Bundesregierung  zu  bitten,  mit  der  Bericht-
 erstattung fortzufahren.

 Berlin, den 16. Dezember 2009

 Der Finanzausschuss

 Dr. Volker Wissing
 Vorsitzender

 Ralph Brinkhaus
 Berichterstatter

 Manfred Zöllmer
 Berichterstatter

 Frank Schäffler
 Berichterstatter

 Dr. Gerhard Schick
 Berichterstatter



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/509
Bericht  der  Abgeordneten  Ralph  Brinkhaus,  Manfred  Zöllmer,  Frank  Schäffler  und
 Dr. Gerhard Schick
 A.  Allgemeiner Teil

 I.  Überweisung

 Der  Entscheidungs-  sowie  die  Verordnungsvorschläge
 (Drucksache  17/136  Nrn.  A.35  bis  A.40)  wurden  dem
 Finanzausschuss  am  2.  Dezember  2009  gemäß  §  93  der  Ge-
 schäftsordnung  zur  federführenden  Beratung  sowie  dem
 Rechtsausschuss,  dem  Haushaltsausschuss,  dem  Ausschuss
 für  Wirtschaft  und  Technologie  und  dem  Ausschuss  für  die
 Angelegenheiten  der  Europäischen  Union  zur  Mitberatung
 überwiesen.  Den  Richtlinienvorschlag  (Drucksache  17/178
 Nr.  A.10)  erhielt  der  Finanzausschuss  gleichfalls  gemäß
 §  93  der  Geschäftsordnung  zur  federführenden  Beratung  so-
 wie  der  Rechtsausschuss,  der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und
 Technologie  und  der  Ausschuss  für  die  Angelegenheiten  der
 Europäischen Union zur Mitberatung überwiesen.

 Die  mitberatenden  Ausschüsse  haben  die  Vorlagen  jeweils
 in  den  Sitzungen  vom  16.  Dezember  2009  behandelt.  Der
 Finanzausschuss  hat  die  Legislativvorschläge  in  seiner  3.  und
 4. Sitzung am 2. und 16. Dezember 2009 beraten.

 II.  Wesentlicher Inhalt der Vorlagen

 Zu Buchstabe a

 Für  die  Schaffung  des  Europäischen  Ausschusses  für  Sys-
 temrisiken  (vgl.  Buchstabe  b)  soll  der  Europäischen  Zentral-
 bank  die  Aufgabe  übertragen  werden,  das  Sekretariat  des
 Ausschusses  zu  stellen.  Es  soll  die  Sitzungen  des  Ausschus-
 ses  für  Systemrisiken  vorbereiten  und  den  Verwaltungsrat,
 den  Lenkungsausschuss  und  den  beratenden  Fachausschuss
 unterstützen.

 Zu Buchstabe b

 Mit  dem  Verordnungsvorschlag  wird  das  Ziel  verfolgt,  die
 Stabilität  des  gesamten  Finanzsystems  zu  stärken,  indem  ein
 Europäischer  Ausschuss  für  Systemrisiken  (European  Syste-
 mic  Risk  Board  –  ESRB)  zu  dessen  Überwachung  eingerich-
 tet  wird.  Der  Ausschuss  für  Systemrisiken  soll  eine  sog.
 makroprudentielle  Aufsicht  ausführen  und  dabei  alle  Aspek-
 te  und  Bereiche  der  Finanzmarktstabilität  behandeln.  Er
 kann  Risikowarnungen  aussprechen,  Empfehlungen  zur
 Beseitigung  der  Risiken  abgeben  und  deren  Umsetzung  kon-
 trollieren.  Adressaten  der  Warnungen  und  Empfehlungen
 können  die  Gemeinschaft,  die  Mitgliedstaaten  und  die
 Finanzaufsichtsbehörden  auf  nationaler  und  EU-Ebene  sein.
 Warnungen  und  Empfehlungen  kommt  keine  bindende  Wir-
 kung  zu,  sollen  jedoch  mit  einem  „act  or  explain“-Mechanis-
 mus  versehen  werden.  Der  Ausschuss  verfügt  über  einen
 Verwaltungsrat  als  Entscheidungsorgan,  einen  Lenkungs-
 ausschuss  zur  Vorbereitung  der  Verwaltungsratsitzungen
 und  einen  beratenden  Fachausschuss.  Für  die  Beschlussfas-
 sungen  im  Verwaltungsrat  ist  vorgesehen,  dass  eine  Stimme
 pro  Mitglied  zählen  soll  und  grundsätzlich  mit  einfacher
 Mehrheit  entschieden  wird.  Dem  Verwaltungsrat  gehören
 mit  Stimmrecht  die  Präsidenten  der  nationalen  Zentralban-
 ken,  der  Präsident  und  der  Vizepräsident  der  Europäischen
 Zentralbank,  ein  Mitglied  der  Europäischen  Kommission

 und  die  Vorsitzenden  der  drei  Europäischen  Finanzaufsichts-
 behörden  an.  Weitere  nicht  stimmberechtigte  Mitglieder
 werden  von  den  nationalen  Aufsichtsbehörden  entsandt
 sowie  mit  dem  Vorsitzenden  des  Wirtschafts-  und  Finanz-
 ausschusses gestellt.

 Zu Buchstabe c

 Mit  der  Verordnung  wird  angestrebt,  eine  Europäische  Bank-
 aufsichtsbehörde  (European  Banking  Authority  –  EBA)  mit
 Sitz  in  London  als  Teil  eines  Europäischen  Finanzaufsichts-
 systems  zu  errichten.  Die  Bankenaufsichtsbehörde  soll  aus
 dem  Committee  of  European  Banking  Supervisors  hervorge-
 hen.  Für  das  tägliche  Aufsichtsgeschäft  bleiben  nach  wie  vor
 die  nationalen  Aufseher  verantwortlich,  während  die  Euro-
 pean  Banking  Authority  technische  Standards  entwickelt,
 denen  die  Kommission  bindende  Wirkung  verleihen  soll.
 Die  Bereiche,  in  denen  die  technischen  Standards  festgelegt
 werden,  sollen  in  den  sektoralen  Richtlinien  bestimmt  wer-
 den.  Bei  Meinungsverschiedenheiten  zwischen  nationalen
 Aufsehern  kann  die  European  Banking  Authority  bindende
 Entscheidungen  treffen,  die  sie  unmittelbar  gegenüber  Ein-
 zelinstituten  durchsetzen  kann.  Ferner  soll  die  European
 Banking  Authority  in  Krisenfällen  verbindliche  Entschei-
 dungen  treffen  können.  Die  Befugnisse  der  European  Ban-
 king  Authority  stehen  –  wegen  des  vom  Europäischen  Rat
 festgelegten  Haushaltsvorbehalts  –  unter  der  Bedingung,
 dass  sie  sich  nicht  auf  die  haushaltspolitischen  Zuständigkei-
 ten  der  Mitgliedstaaten  auswirken  und  sind  daher  mit  einem
 Widerspruchsrecht  der  Mitgliedstaaten  versehen,  über  des-
 sen  Berücksichtigung  letztlich  der  ECOFIN  mit  qualifizier-
 ter  Mehrheit  gemäß  Artikel  205  des  EG-Vertrags  entschei-
 det.

 Zu Buchstabe d

 Mit  der  Verordnung  soll  eine  Europäische  Aufsichtsbehörde
 für  das  Versicherungswesen  und  die  betriebliche  Altersver-
 sorgung  (European  Insurance  and  Occupational  Pensions
 Authority  –  EIOPA)  mit  Sitz  in  Frankfurt  am  Main  als  Teil
 des  Europäischen  Finanzaufsichtssystems  errichtet  werden.
 Die  Versicherungsaufsicht  soll  aus  dem  Committee  of  Euro-
 pean  Insurance  and  Occupational  Pensions  Supervisors  her-
 vorgehen.  Für  das  tägliche  Aufsichtsgeschäft  bleiben  die
 nationalen  Aufseher  verantwortlich,  während  die  European
 Insurance  and  Occupational  Pensions  Authority  technische
 Standards  entwickelt,  denen  die  Kommission  durch  Billi-
 gung  bindende  Wirkung  verleihen  soll.  Die  Bereiche,  in
 denen  die  technischen  Standards  entwickeln  werden,  sollen
 in  den  sektoralen  Richtlinien  festgelegt  werden.  Bei  Mei-
 nungsverschiedenheiten  zwischen  nationalen  Aufsehern
 kann  die  European  Insurance  and  Occupational  Pensions
 Authority  bindende  Entscheidungen  treffen,  die  sie  unmittel-
 bar  gegenüber  Einzelinstituten  durchsetzen  kann.  Ferner  soll
 die  European  Insurance  and  Occupational  Pensions  Author-
 ity  in  Krisenfällen  verbindliche  Entscheidungen  treffen  kön-
 nen.  Die  Befugnisse  der  European  Insurance  and  Occupa-
 tional  Pensions  Authority  stehen  –  wegen  des  vom
 Europäischen  Rat  festgelegten  Haushaltsvorbehalts  –  unter
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der  Bedingung,  dass  sie  sich  nicht  auf  die  haushaltspoli-
 tischen  Zuständigkeiten  der  Mitgliedstaaten  auswirken  und
 sind  daher  mit  einem  Widerspruchsrecht  der  Mitgliedstaaten
 versehen,  über  dessen  Berücksichtigung  letztlich  der
 ECOFIN  mit  qualifizierter  Mehrheit  gemäß  Artikel  205  des
 EG-Vertrags entscheidet.

 Zu Buchstabe e

 Die  Verordnung  sieht  die  Errichtung  einer  Europäischen
 Wertpapieraufsichtsbehörde  (European  Securities  and
 Markets  Authority  –  ESMA)  mit  Sitz  in  Paris  als  Teil  des
 Europäischen  Finanzaufsichtssystems  vor.  Die  Wertpapier-
 aufsicht  soll  aus  dem  Committee  of  European  Securities
 Regulators  hervorgehen.  Für  das  tägliche  Aufsichtsgeschäft
 bleiben  die  nationalen  Aufseher  verantwortlich,  während  die
 European  Securities  and  Markets  Authority  technische  Stan-
 dards  entwickelt,  denen  die  Kommission  durch  Billigung
 bindende  Wirkung  verleihen  soll.  Die  Bereiche,  in  denen  die
 technischen  Standards  entwickeln  werden,  sollen  in  den
 sektoralen  Richtlinien,  der  künftigen  Richtlinie  über  alterna-
 tive  Investmentfonds  sowie  der  künftigen  Verordnung  über
 Ratingagenturen  festgelegt  werden.  Bei  Meinungsverschie-
 denheiten  zwischen  nationalen  Aufsehern  kann  die  European
 Securities  and  Markets  Authority  bindende  Entscheidungen
 treffen,  die  sie  unmittelbar  gegenüber  Einzelinstituten  durch-
 setzen  kann.  Ferner  soll  die  European  Securities  and  Markets
 Authority  in  Krisenfällen  verbindliche  Entscheidungen  tref-
 fen  können.  Die  Befugnisse  der  European  Securities  and
 Markets  Authority  stehen  –  wegen  des  vom  Europäischen
 Rat  festgelegten  Haushaltsvorbehalts  –  unter  der  Bedingung,
 dass  sie  sich  nicht  auf  die  haushaltspolitischen  Zuständigkei-
 ten  der  Mitgliedstaaten  auswirken  und  sind  daher  mit  einem
 Widerspruchsrecht  der  Mitgliedstaaten  versehen,  über  des-
 sen  Berücksichtigung  letztlich  der  ECOFIN  mit  qualifizierter
 Mehrheit  gemäß  Artikel  205  des  EG-Vertrags  entscheidet.

 Zu Buchstabe f

 Das  Begleitdokument  fasst  die  Folgenabschätzung  zu  den
 unter  den  Buchstaben  a  bis  e  dargestellten  Legislativvor-
 schlägen  zusammen  und  stellt  den  Vergleich  der  Handlungs-
 optionen  in  den  Bereichen  von  Befugnissen  und  Kompeten-
 zen,  von  Organisation  und  Struktur  sowie  in  der  Finanzierung
 des  Europäischen  Ausschusses  für  Systemrisiken  und  des
 Europäischen Finanzaufsichtssystems dar.

 Zu Buchstabe g

 Mit  dem  Richtlinienvorschlag  werden  gesetzgeberischen
 Folgeänderungen  aus  der  Einrichtung  der  European  Banking
 Authority,  der  European  Insurance  and  Occupational
 Pensions  Authority  und  der  European  Securities  and  Mar-
 kets  Authority  sowie  aus  der  Schaffung  des  Europäischen
 Finanzaufsichtssystems  gezogen.  Der  Entwurf  der  Ände-
 rungsrichtlinie  bezieht  sich  insbesondere  auf  die  Anwen-
 dung  der  technischen  Standards  und  die  Befugnisse  zur
 Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten.

 III.  Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse

 Von  den  mitberatenden  Ausschüssen  haben  der  Rechts-
 ausschuss,  der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie
 und  der  Ausschuss  für  die  Angelegenheiten  der  Euro-
 päischen  Union  die  Vorlagen  in  ihren  Sitzungen  am  16.  De-
 zember  2009  beraten  und  jeweils  die  Kenntnisnahme  der
 Legislativvorschläge  und  des  Arbeitsdokuments  empfohlen.
 Der  Haushaltsausschuss  hat  eine  mitberatende  Stellung-
 nahme nicht abgegeben.

 IV.  Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse
 im federführenden Ausschuss

 Der  Finanzausschuss  hat  in  seinen  Beratungen  die  Bedeu-
 tung  der  Unionsvorlagen  für  die  künftige  Beaufsichtigung
 der  Finanzmärkte  in  der  Europäischen  Union  hervorgeho-
 ben.  Die  im  Verlauf  der  globalen  Finanzkrise  entstandenen
 Erkenntnisse  seien  nunmehr  in  konkrete  Aufsichtsregeln
 um- und als solche durchzusetzen.

 Die  Fraktionen  SPD  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 kritisierten,  dass  die  deutsche  Bundesregierung  offensicht-
 lich  gemeinsam  mit  Großbritannien  eine  starke  europäische
 Finanzaufsicht  verhindern  will.  Dies  sei  angesichts  der  Be-
 deutung einer effektiven Bankenaufsicht nicht akzeptabel.

 Die  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  wiesen  die  Be-
 hauptung  zurück,  die  deutsche  Bundesregierung  habe  sich
 gegen  eine  starke  Finanzaufsicht  in  Europa  eingesetzt.  Das
 Gegenteil  sei  der  Fall.  Eine  wichtige  Schlussfolgerung  aus
 der  Finanzmarktkrise  sei  gerade  eine  bessere  Vernetzung
 und  Koordinierung  von  Aufsichtsfragen  auf  europäischer
 Ebene.  Die  im  Finanzausschuss  debattierten  Unionsvorlagen
 setzten  hierzu  die  richtigen  Ansätze  und  Vorgaben.  Sicherzu-
 stellen  sei  jedoch,  dass  demokratische  Rechte  des  Deutschen
 Bundestages nicht eingeschränkt werden.

 In  den  Ausschusserörterungen  wurde  ferner  deutlich,  dass  in
 verschiedenen  Bereichen,  die  sich  auf  den  Europäischen
 Ausschuss  für  Systemrisiken  wie  auf  die  Einrichtung  der
 drei  Aufsichtsbehörden  beziehen,  weiterer  Erörterungsbe-
 darf  bestehe.  Zudem  sei  die  Haltung  der  Bundesregierung,
 die  diese  in  den  Beratungen  auf  europäischer  Ebene  einneh-
 me,  gegenüber  dem  Parlament  deutlich  zu  konturieren.  Im
 Ausschuss  bestand  Übereinstimmung  darüber,  dass  der  euro-
 päische  Erörterungsprozess  auch  im  Plenum  des  Deutschen
 Bundestages intensiv begleitet werden solle.

 Vor  diesem  Hintergrund  empfielt  der  Finanzausschuss  mit
 den  Stimmen  der  Koalitionsfraktionen  der  CDU/CSU  und
 FDP  sowie  der  Fraktionen  SPD  und  DIE  LINKE.  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die
 Unionsvorlagen  zur  Kenntnis  zu  nehmen  und  über  die
 Kenntnisnahme  hinaus  die  Bundesregierung  zur  Fortsetzung
 ihrer Berichterstattung an den Ausschuss aufzufordern.
 Berlin, den 16. Dezember 2009

 Ralph Brinkhaus
 Berichterstatter

 Manfred Zöllmer
 Berichterstatter

 Frank Schäffler
 Berichterstatter

 Dr. Gerhard Schick
 Berichterstatter
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